
 

Gottesdienstordnung  

gültig ab November 2011 
 

 

Pfarrkirche ST. GERTRUD: 
 

Sonntag: 08.15 Uhr:  hl. Messe  

  10.00 Uhr:  Hochamt  

  18.00 Uhr:  Abendmesse  

( Hinweis: An den ersten Feiertagen der drei Hochfeste  

               Weihnachten, Ostern und Pfingsten fällt die Abendmesse um  

    18.00 Uhr aus. )  

Montag: 08.15 Uhr: hl. Messe 

Dienstag:  19.30 Uhr: Abendmesse 

Mittwoch: 08.15 Uhr:  hl. Messe 

Donnerstag: 08.15 Uhr: hl. Messe 

Samstag: 08.15 Uhr: hl. Messe 

 

 

St. Franziskus-Haus:  
 

Dienstag: 08.15 Uhr: hl. Messe 

Freitag: 08.15 Uhr: hl. Messe 

 

 

St. Elisabeth-Haus:  
 

Samstag: 16.00 Uhr:  Vorabendmesse  

Dienstag:  16.00 Uhr:  Wortgottesdienst ( mit Kommunionausteilung )  

Donnerstag: 09.15 Uhr: hl. Messe 

 

 

Filialkirche St. Josef:  
 

Samstag:  17.00 Uhr: Vorabendmesse  

Sonntag: 09.00 Uhr:  hl. Messe  

( Hinweis: dieser Gottesdienst entfällt in den Schulferien )  

  11.15 Uhr: hl. Messe 

Montag: 19.30 Uhr: Abendmesse 

Dienstag: 08.30 Uhr: hl. Messe 

Freitag: 08.30 Uhr: hl. Messe 

    (Hinweise: An den Herz-Jesu-Freitagen finden die Gemeinschafts- 

    messen der Frauengemeinschaft St. Gertrud und der Kfd St. Josef 

    im Wechsel in den Kirchen St. Gertrud und St. Josef mit  

    anschließendem Frühstück im jeweiligen Pfarrheim statt. 

    Die erste gemeinsame hl. Messe ist am Freitag, 05.11.2010 um 

    08.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Gertrud.  

    An diesem Tag ist dann in St. Josef keine Morgenmesse.  

 

 
 



St. Anna-Klus: 
 

Mittwoch: 08.30 Uhr: hl. Messe 

 

 
Filialkirche Herz-Jesu, Kroge: 
  

Sonntag: 09.30 Uhr: hl. Messe 

Montag: 08.15 Uhr: hl. Messe 

Mittwoch: 08.15 Uhr: hl. Messe 

Freitag: 08.15 Uhr: hl. Messe 

 

 

Filialkirche St. Maria Goretti, Brockdof: 
 

Samstag: 19.00 Uhr: Vorabendmesse 

Sonntag:  10.00 Uhr: Hochamt 

Mittwoch: 19.00 Uhr: Abendmesse  

 

 

Hochzeiten: 
 

Hochzeitstermine müssen frühzeitig mit dem Pfarrbüro abgesprochen werden. Wir sind dankbar, 

wenn Feiern von Silber- und Goldhochzeiten auch in der Gemeindemesse gehalten werden 

könne, wie es vielfach ja auch schon geschieht. Paare von auswärts müssen grundsätzlich für 

den Priester selbst sorgen.  

 

Beerdigungen:  
 

Die Beerdigung in Verbindung mit einem Requiem (Seelenamt) werden nachmittags bleiben 

können. Der Termin wird vom Beerdigungsinstitut mit dem Pfarramt abgesprochen, da er in 

Einklang zu bringen ist mit dem Dienstplan der Priester.  

Ggfs. müsste ein Abendgottesdienst in einen Wortgottesdienst mit Kommunionfeier geändert 

werden, so dass auf jeden Fall die Gottesdienstzeiten der Werktage verlässlich bleiben. 

Beerdigungen können mit einer Trauerfeier als Wortgottesdienst in der Friedhofskapelle 

ebenfalls stattfinden, wenn der Wunsch besteht, nur einen Ort für den Gottesdienst und die 

Beisetzung zu haben.  

An den Samstagen sind keine Beerdigungen mehr möglich.  

 

Taufen:  
 

1. Sonntag im Monat: St. Gertrud (oder am Samstag um 11.00 Uhr) 

2. Sonntag im Monat: St. Josef 

3. Sonntag im Monat: St. Gertrud 

4. Sonntag im Monat: Herz-Jesu Kroge 

 

Bei den Taufen gilt grundsätzlich, dass in der Pfarrkirche St. Gertrud und in den anderen 

Kirchen St. Josef und Herz-Jesu Kroge jedes Kind getauft werden kann, egal, in welchem 

Stadtgebiet die Eltern wohnen. Die Tauffeiern beginnen in der Regel am Sonntag um 15.00 Uhr. 

Eine Taufe in der St. Anna-Klus ist nicht möglich. Zu empfehlen ist ggfs. die Taufe in der 

Feier der Osternacht, dem ursprünglichen Tauftermin der Kirche.  

 



Taufpaten brauchen als Nachweis ihrer Zugehörigkeit zur Kirche, wenn sie nicht in Lohne 

wohnen, einen Patenschein, den das Wohnsitzpfarramt gerne ausstellt.  

 

Auch Taufzeugen aus einer anderen christlichen Konfession benötigen einen Patenschein, der 

auch vom jeweiligen Pfarramt, in dem der Taufzeuge gemeldet ist, ausgestellt wird.  

 

Das Taufgespräch wird mit einem Besuch in der Familie von einem der kirchlichen Mitarbeiter 

verbunden. Der Termin dazu wird telefonisch abgesprochen.  

 

Hochfeste:  
 

Die Hochfeste des Kirchenjahres werden wir gesondert beraten. Zum bevorstehenden 

Weihnachtsfest werden auf jeden Fall die Gottesdienste am Hl. Abend bleiben. Die Christmette 

wird um 22.00 Uhr in St. Gertrud gefeiert. In St. Josef wird es um 22.30 Uhr keine Nachtfeier 

mehr geben. Ebenso wird an hohen Feiertagen das Festhochamt immer um 10.00 Uhr in der 

Pfarrkirche St. Gertrud sein.  

 

Schulgottesdienste:  
 

Schulgottesdienste müssen in Absprache mit Pfarrer Büscher gesondert abgestimmt werden. Sie 

werden nicht immer als Eucharistiefeiern gehalten werden können.  

 

Erstkommuniontermine 2011 
 

Die Erstkommuniontermine für das Jahr 2011 bleiben bestehen, wie sie in der Planung 

vorgesehen waren. Die Termine am Ostermontag und am Weißen Sonntag in St. Gertrud 

müssen allerdings in einer Feier gehalten werden.  

Für das Jahr 2012 wird es in absehbarer Zeit eine neue Terminplanung geben. 

 

Firmung 2011 
 

Die für das Jahr 2011 bereits festgelegten Firmtermine der Pfarreien bleiben bestehen. In St. 

Josef ist am Pfingstmontag, dem 13. Juni 2011, Firmung. Dieser Termin entspricht den 

Novemberterminen 2010 in St. Gertrud. (10. Schuljahre). Alles weitere muss mit dem 

Weihbischof besprochen und dann festgelegt werden.  

 

Einladungen 
 

Viele Einladungen zu Terminen des öffentlichen Lebens und der Vereine und Gruppen 

erreichen die Gemeinde und den Pfarrer. Pfarrer Büscher wird nicht alle Termine persönlich 

wahrnehmen können. Darum werden auch die anderen Priester, Diakone und Pastoralreferenten 

und Pastoralreferentinnen oder der Kirchenprovisor oder ein Vertreter der Gremien die 

Kirchengemeinde bei solchen Terminen vertreten.  

 

 

 


